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Frauen und Midchen mit Behinderung
und chronischer Erkrankung NRW




Umsetzung der UN - Behindertenrechtskonvention 

Stellungnahmen des Netzwerks Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW zu  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 14/9416

UN Konvention zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen in NRW umsetzen






Das Netzwerk von Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW unterstützt ausdrücklich die im Antrag gestellten Forderungen sowie die Forderungen nach Einbeziehung der Geschlechterperspektive wie im Art. 6 BRK (Behindertenrechtskonvention) ausdrücklich formuliert.

· Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der UN Konvention als Querschnittsaufgabe verstanden werden muss, an der alle Organe des Parlaments und der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen beteiligt werden müssen.

· Hierbei sollte die Beauftragte/der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen eine koordinierende Funktion übernehmen.

· Alle politischen Akteurinnen und Akteure sollen sich grundsätzlich dem gender mainstreaming und disability mainstreaming verpflichten.

In Nordrhein-Westfalen leben rund 900.000 Frauen und Mädchen mit Behinderung/ chronischer Erkrankung, die häufig eine doppelte gesellschaftliche Diskriminierung in ihrer Rolle als Frau und als Mensch mit einer Beeinträchtigung erfahren.

· Der mehrfachen Diskriminierung von Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung müssen Konzepte zur Umsetzung ihrer Rechte entgegengehalten werden. Grundvoraussetzung dafür ist die Forschung und Analyse der grundlegenden Daten zur Lebenssituation sowie einer Bedarfserhebung von Angeboten und Maßnahmen zu den Themen: Ausbildung und Beruf, Bildung, Gesundheit, Sexualität und Mutterschaft, Gewalt, Selbstbehauptung sowie gesellschaftliche Diskriminierung incl. der finanziellen Absicherung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Zu untersuchen ist, wie die Instrumente für ein selbstbestimmtes Leben (z.B. Persönliches Budget und Persönliche Assistenz) greifen und wo Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben als Frau und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung geändert und optimiert werden müssen. 

· Dazu gehört die Analyse und Entwicklung von Qualitätsstandards der Angebote und der Effektivität von Beratungs- und Eingliederungshilfen sowie der Entwicklung von unabhängigen Beratungs- und Begleitungsstrukturen behinderter/chronisch erkrankter Mädchen und Frauen im Sinne einer Lotsenfunktion.

· Gemäß dem Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik gilt es, behinderte und chronisch erkrankte Frauen und Mädchen aus dem Betreuungsstatus zu entlassen und ihre Chancen auf Teilhabe u. a. auf dem (ersten) Arbeitsmarkt aktiv zu fördern. Bei der Entwicklung, Bewertung und Qualifizierung dieser Maßnahmen sind Vertreterinnen der Selbsthilfe, des Netzwerks/Netzwerkbüros als Expertinnen in eigener Sache sowie des Expertinnenrates „Arbeit und Ausbildung für Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW einzubeziehen.

· Die besondere Situation von Mädchen und Frauen mit Behinderung / chronischer Erkrankung muss verstärkt thematisiert werden mit der Zielsetzung, alle relevanten AkteurInnen in NRW für die Themen zu sensibilisieren. Unsere Interessen sind als Förderkriterium bei der Bewilligung von Projektanträgen vorzusehen und zu explizieren. Ergänzend sind frauenspezifische Projekte auf Landes- wie auf Bundesebene einzurichten.

· Die Kooperation aller Akteure (Bewilligungsbehörden, Wohlfahrts-verbände, Rehabilitationszentren, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Schulen, Ausbildungsstätten, Selbsthilfe etc.), die an der Integration behinderter/chronisch kranker Frauen und Mädchen auf Landes- und auf Bundesebene beteiligt sind, ist rechtsverbindlich aufzubauen. Dies ist sowohl für eine passgenaue individuelle Rehabilitation als auch für die Entwicklung zukunftsweisender Konzepte und Maßnahmen erforderlich. 

· Dem Grundrecht auf Selbstbestimmung (besonders für Frauen und Mädchen mit hohem Unterstützungsbedarf) ist Rechnung zu tragen. Die Angebote des betreuten Wohnens sind landesweit bedarfsgerecht auszubauen. Hierbei dürfen finanzielle Aspekte nicht im Vordergrund stehen. Alternative Konzepte, die Frauen in ihrer sozialen Struktur entgegenkommen, sind dabei zu fördern, z.B. der Auf- und Ausbau neuer Wohn- und Pflegeformen wie generationsübergreifende Haus- und Wohngemeinschaften oder Wohnmodelle mit Versorgungs-sicherheit im Stadtteil. Dieses gilt auch insbesondere für Unterstützungsstrukturen für Mütter mit Behinderungen.

· Gemeinsam mit den ExpertInnen in eigener Sache, u.a. hier der Landesfachstelle, dem NetzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW ist zeitnah ein Aktionsplan zu erstellen, in dem folgende Verbindlichkeiten festgelegt werden: Die Rangfolge der einzelnen Aufgabenfelder, die Zeitdauer und Zeitfristen der zu erfolgenden Umsetzung und die Veranschlagung der finanziellen Mittel, die jährlich zur Umsetzung der UN Konvention im Landeshaushalt bereitgestellt werden. 

· Das SGB XII und IX stellt die Förderung der Selbstbestimmung und die gleichberechtigte Teilhabe insbesondere von Frauen mit Behinderung  und Unterstützungsanforderungen für ihre berufliche Integration fest. In der Realität kommen diese gesetzlichen Vorschriften jedoch oftmals nicht zu Anwendung. Die Beschäftigungsquote behinderter Frauen liegt mit nur 34,5 Prozent weit hinter der von nicht behinderten Frauen zurück. Viele nichterwerbstätige behinderte Frauen leben am Existenzminimum wegen geringer Renten und Hartz IV. 

· Unabdingbar sind regelmäßige geschlechtsdifferenzierte Berichte über die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die Umsetzung und Wirkung der Programme und Maßnahmen und die Realisierung der Ziele.

· Es sind differenzierte Zielquoten für die Integration von behinderten/chronisch erkrankten Frauen auf dem Arbeitsmarkt; die gleichberechtigte Teilhabe am Gesamtvolumen der Arbeit auch im Hinblick auf die Bezahlung zu benennen, um das Abdrängen von Frauen in Minijobs und schlecht bezahlte Teilzeitarbeit zu verhindern. Hier ist die Abschaffung bzw. Reduzierung der Geringfügigen Beschäftigung notwendig, damit das Ziel einer sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigung überhaupt erreicht werden kann. 

· Behinderte Frauen scheiden oft aus dem Leistungsbezug aus, nicht weil sie eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufnehmen, sondern weil sie über das Konstrukt der „Bedarfsgemeinschaften“ finanziell abhängig von einem Partner werden. Der Abschlussbericht „Bewertung der SGB II-Umsetzung aus gleichstellungspolitischer Sicht“ des Institutes für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, FIA und GendA sagt hierzu: „durch die Bedarfsgemeinschaft werden darüber hinaus sozialrechtliche Einstandspflichten definiert, die nur teilweise eine Entsprechung im Unterhaltsrecht haben. Es fehlt in diesen Fällen an einer rechtlichen Handhabe, den Anspruch gegenüber anderen Personen in der BG geltend machen zu können. Eine Folge ist die persönliche Abhängigkeit vom Partner (bzw. der Partnerin) bei Nichteinklagbarkeit entsprechender Unterhaltsbeiträge.“ So führt die Anrechung des Partnereinkommens dazu, dass behinderte Frauen in Notsituationen ohne eigenes Einkommen da stehen. Dies ist nicht hinnehmbar. Auch im Rahmen von Partnerschaften muss ein unabhängiger Anspruch auf Existenzsicherung gegeben sein. (siehe auch AK „Frauen in Not“ Brief an die Ministerin für Arbeit und Soziales Frau Dr. von der Leyen vom 1.2.2010)

2. Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD
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Diskriminierungsfreie medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderungen fordern und weiterentwickeln

Das Netzwerk von Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW stimmt der Analyse der aktuellen medizinischen Versorgung von Menschen mit Behinderung in NRW zu und unterstützt ausdrücklich die im Antrag gestellten Forderungen und möchte sie im Folgenden ergänzen und verdeutlichen:

Der gesundheitliche Alltag von vielen Frauen mit Behinderung ist geprägt von bürokratischen Hürden, unzureichenden Versorgungsangeboten, Abhängig-keit von medizinischen Gutachten, mangelnder Transparenz von Bewilligungs-strukturen und Hilfsangeboten. 

Für die Bewältigung ihrer Behinderung/chronischer Erkrankung müssen die Frauen über einen langen Zeitraum übermäßige Kräfte aufbringen, was häufig zusätzliche psychosomatische und psychische Symptome wie Burn-out- Syndrom und Depressionen nach sich zieht. Denn behinderte und chronisch kranke Frauen müssen häufig viele verschiedene ärztliche Leistungen in Anspruch nehmen und verfügen oft nur über ein geringes Einkommen.

Sie sind daher von dem schleichenden Ausstieg aus einer solidarisch finanzierten Gesundheits- und Rehabilitationsversorgung besonders bedroht. Die verstärkte Forderung nach Eigenleistungen, z.B. bei Medikamenten, medizinischen Hilfsmitteln des täglichen Bedarfs oder Einschränkungen bei der Physiotherapie, führt zu einer erheblichen Einschränkung ihrer gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten. Kommt soziale Isolation und finanzielle Armut dazu, sind die Frauen nicht selten suizidgefährdet. 

Dies ist in keiner Weise mit der Forderung der UN – Behindertenrechts-konvention in Artikel 25 vereinbar, die besagt:

Menschen mit Behinderungen soll eine “unentgeltliche oder erschwingliche Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard“ wie für die Gesamtbevölkerung zur Verfügung stehen. 

· Das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW tritt für die Förderung von Autonomie und Selbstbestimmung behinderter/chronisch kranker Frauen und Mädchen ein. Grundvoraussetzung dafür ist die Forschung und Analyse der grundlegenden Daten zur gesundheitlichen Lebenssituation behinderter und chronisch kranker Frauen und Mädchen.

Eine diesem Grundsatz verpflichtete Gesundheitsversorgung und –vorsorge beinhaltet folgende Erfordernisse:

· Barrierefreie Zugänge zu allen Angeboten der Gesundheitsversorgung und- vorsorge hier insbesondere der freie Zugang zu den frauenspezifischen Ver- und Vorsorgeangeboten (mammografie-screening, Frauenärztinnen etc.) und der Prävention (Sport etc.). Zuzahlungen sind für behinderte Frauen abzuschaffen.

· Barrierefreie Zugänge zu allen Angeboten der Frauenberatungen und Frauenhäuser. Für behinderte Frauen und Kinder, die von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffen sind, ist ein Rechtsanspruch auf staatlichen Schutz und Unterstützung zu schaffen, der unabhängig von Einkommen, Aufenthaltstitel und Wohnort zu gewähren ist.

· Angebote für Qualifizierungsprogramme zur Verbesserung des Kenntnisstandes über Bedarfe von Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung für MedizinerInnen, TherapeutInnen, medizinisches Personal sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenkassen und Beratungsstellen. Dazu gehört auch die Vermittlung kommunikativer und emphatischer Kompetenzen.

· Aufnahme der besonderen Bedarfe von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen mit Behinderung/schweren chronischen Erkrankungen in den Prüfungskatalog aller Pflege- und Heilberufe.

· Ausbau von Angeboten für Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung in der ambulanten Gesundheitsversorgung und – vorsorge sowie spezialisierte Gesundheitsversorgung und -vorsorge für Frauen und Mädchen mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten. 

· Kooperation und Vernetzung von AkteurInnen in der Gesundheitsversorgung mit der Behindertenselbsthilfe als Expertinnen in eigener Sache.

· Präventionsmodelle zur Vermeidung von psychosomatischen und psychischen Erkrankungen u. a. Burn - Out und Depressionen. Besonders behinderte Frauen und Mädchen (und deren Angehörige) sind aufgrund ihrer schwierigen Lebenssituation in Gefahr an einer Depression zu erkranken. Hier besteht hoher Forschungs- und Aufklärungsbedarf. Das Tabu im Tabu: behindert und depressiv zu sein verhindert den Aufbau stabiler Lebensstrukturen; betroffene Frauen sind in der Außen- und besondere in der Arbeitswelt hochgradig diskriminiert. Behinderte Frauen verschweigen nicht selten ihre Probleme und nehmen zu wenig therapeutische Hilfe in Anspruch.

· Studien zur gendergerechten Medikamentenversorgung und zur gesundheitlichen Lebenssituation von Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung.

· Zentrales Element ist der Rechtsanspruch auf gleichgeschlechtliche Pflege und Assistenz.

Zusatz

Die Versorgung im Krankenhaus ist für Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung sowohl bei planbaren Behandlungen als auch in der Akutversorgung oft lebensbedrohlich aufgrund fehlender Kenntnisse und notwendiger Hilfsmittel.

Die Landesregierung sollte sich daher auf Bundesebene dafür einsetzen, dass

im gemeinsamen Bundesausschuss Standards zur Versorgung behinderter Frauen, Männer, Mädchen und Jungen verbindlich in den Qualitätssicherungskatalog von Krankenhäusern aufgenommen werden.

(siehe auch die Stellungnahme der LAG-SELBSTHILFE-NRW als Trägerin des NetzwerkBüros)

3.  Vorlage 14/3045


Evaluation Gesetz über die Hilfen für blinde und gehörlose Menschen

Das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW spricht sich für eine ungekürzte Beibehaltung des Blindengeldes, der Hilfen für hochgradig Sehschwache und der Hilfe für gehörlose Menschen aus.

Langfristig sollte sich die Landesregierung NRW für ein bundeseinheitliches Teilhabegeld für Menschen mit Behinderungen, ungeachtet ihrer Ursache, einsetzen.

Münster, 19. 02. 2010

Gertrud Servos

Sprecherin des Netzwerks Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW

